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Stadt Bad Salzuflen 
 
316 Wahlbekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen 

zur Landratswahl für den Kreis Lippe und zur 
Bürgermeisterwahl für die Stadt Bad Salzuflen 
am 13.September 2015 

 
1. Am 13. September 2015 findet 
 

die Landrats- und Bürgermeisterwahl 
 

statt. Die Landrats- und Bürgermeisterwahl sind mit-
einander verbunden, sie finden gleichzeitig statt. Die 
Wahlen dauern von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
2. Die Stadt Bad Salzuflen ist in 26 Stimmbezirke für die 

Landratswahl und in 26 Stimmbezirke für die Bürger-
meisterwahl eingeteilt worden. 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten in der Zeit  
 
vom 10. August 2015 bis 22. August 2015 übersandt 
worden sind, sind 
 
der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Das gesamte Stadtgebiet gehört zu einem Wahlbezirk 
für die Landratswahl und die Bürgermeisterwahl. 
 
Die Briefwahlvorstände treten um 13:00  Uhr in folgen-
den Räumen des Rathauses zusammen, und zwar der 
 
Briefwahlvorstand I – Briefwahlbezirk 259 – 
Besprechungsraum Nr. 5.13 im 5. Obergeschoss, 
 
Briefwahlvorstand II – Briefwahlbezirk 269 – 
Sitzungsraum East Yorkshire im Erdgeschoss, 
 
Briefwahlvorstand III – Briefwahlbezirk 279 – 
Sitzungsraum Luckenwalde im Erdgeschoss, 
 
Briefwahlvorstand IV – Briefwahlbezirk 289 – 
Sitzungsraum Millau im Erdgeschoss 
 
Briefwahlvorstand V – Briefwahlbezirk 299 – 
Besprechungsraum E1 im Erdgeschoss 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 

Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist.  

 
Die Landratswahl und die Bürgermeisterwahl werden 
auf einem gemeinsamen Wahlbenachrichtigungsbrief 
mitgeteilt. Die Wähler haben die Wahlbenachrichti-
gung und einen gültigen Ausweis (Identitätsnachweis) 
zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl vorgelegt 
werden. Die Wahlbenachrichtigung wird nicht im 
Wahlbüro einbehalten. Sie gilt auch für eine mögli-
che Stichwahl am 27.09.2015.  
 
 
 
 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im 
Wahlraum bereitgehalten werden. Jeder Wähler erhält 
beim Betreten des Wahlraumes die Stimmzettel ausge-
händigt. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer den Namen des Kandidaten, die Bezeichnung 
der Partei und ihrer Kurzbezeichnung bzw. die Be-
zeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr 
Kennwort. Rechts von der Bezeichnung des Wahlvor-
schlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
Der Wähler gibt in der Weise seine Stimme ab, dass er 
auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf anderer Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gel-
ten soll.  
 
Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlzelle 
des Wahlraumes gekennzeichnet und so zusammenge-
faltet werden, dass nicht erkannt werden kann, wie er 
gewählt hat.  
 
Der Wähler hat für die Landrats- und Bürgermeis-
terwahl jeweils eine Stimme.  
 
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber 
gekennzeichnet werden.  
 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 
 
a) für die Landratswahl ein gelber  Stimmzettel 

mit schwarzem  
Aufdruck 

 
b) für die Bürgermeisterwahl ein weißer Stimmzettel  

    mit schwarzem  
Aufdruck 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 

Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
der Wahlergebnisse im Stimmbezirk sind öffentlich. Je-
dermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 

Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahlschein ausgestellt 
ist, wählen. Die Wahl erfolgt durch 

 
a) Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk 

des maßgeblichen Wahlbezirks 
 

Oder 
 

b) durch Briefwahl.  
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeinde die Briefwahlunterlagen (amtliche Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie ei-
nen amtlichen Wahlbriefumschlag) beschaffen.  
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Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln - im verschlosse-
nen Stimmzettelumschlag - und dem unterschriebenen 
Wahlschein ist so rechtzeitig an die auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle zu übersenden, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben oder mit der Deutschen Bundespost kosten-
frei versandt werden. Auch die per Post aufgegebenen 
Briefe müssen am 13. September 2015 bis 16:00 Uhr 
im Wahlamt sein. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 

und nur persönlich ausüben.  
 (§ 25 Kommunalwahlgesetz). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Bad Salzuflen, den 03.08.2015 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Wolfgang Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 18.08.2015 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
317 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen zur Wahl des Bürgermeis-
ters der Stadt Horn-Bad Meinberg und des 
Landrates des Kreises Lippe am 13. Septem-
ber 2015 und evtl. Stichwahlen am 27. Sep-
tember 2015 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl des Bürgermeisters 

der Stadt Horn-Bad Meinberg und des Landrates des 
Kreises Lippe wird in der Zeit vom 24. bis 28. August 
2015 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rat-
haus, Marktplatz 4, 32805 Horn-Bad Meinberg, Zimmer 
27, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehal-
ten.  
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahl-
berechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Da-
ten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des 
Meldegesetzes eingetragen ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann während der Einsichtsfrist, spätes-
tens am 28. August 2015 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt 
Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 4, 32805 Horn-Bad 
Meinberg, Zimmer 27, Einspruch einlegen. 

 
Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift 
eingelegt werden.  

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind, erhalten bis spätestens zum 23. August 
2015 eine Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung.  

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl 
 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk 
innerhalb des Wahlgebietes oder 
durch Briefwahl teilnehmen.  

 
 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 jeder in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-
berechtigte, 

 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter, wenn 
 

a) er nachweist, dass er aus einem von ihm nicht 
zu vertretenden Grund die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis bis zum 28. August 2015 
versäumt hat,  

 
b) er aus einem von ihm nicht zu vertretenden 

Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufge-
nommen worden ist, 

 
c) seine Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl 

erst nach der Einspruchsfrist entstanden ist oder 
sich herausstellt. 

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-

getragenen Wahlberechtigten bis zum 11. September 
2015, 18.00 Uhr, im Falle einer Stichwahl bis zum 25. 
September 2015, 18.00 Uhr, bei der Stadt Horn-Bad 
Meinberg mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Dabei müssen Familienname, Vornamen, Geburtsda-
tum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleit-
zahl, Ort) angegeben werden.  

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den.  
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-
berechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) 
bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
er dazu berechtigt ist. 

 
7. Der Wahlberechtigte erhält mit dem Wahlschein zu-

gleich 
 

1. je einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl des 
Bürgermeisters und des Landrates 

 
2. einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 
3. einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag 
 
4. ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
An eine andere Person als dem Wahlberechtigten wer-
den Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur ausge-
händigt, wenn die Empfangsberechtigung durch schrift-
liche Vollmacht nachgewiesen wird.  
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Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die 
Stimmzettel, legt sie in den amtlichen Stimmzettel-
umschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf 
dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides 
statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein und den 
verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag in den 
amtlichen Wahlbriefumschlag und verschließt den 
Wahlbriefumschlag.  
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahl-
brief dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. 
 
Die Wahlbriefe werden innerhalb des Bundesgebietes 
als Standardbrief ohne besondere Versendungsform 
von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert.  
Sie können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden. 

 
Horn-Bad Meinberg, 11.08.2015 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 18.08.2015 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
318 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl des Bürger-
meisters der Alten Hansestadt Lemgo und des 
Landrates des Kreises Lippe am 13. Septem-
ber 2015 und einer eventuellen Stichwahl am 
27. September 2015 

 
1. Das Wählerverzeichnis zu den Kommunalwahlen (Bür-

germeisterwahl, Landratswahl) für die Stimmbezirke der 
Alten Hansestadt Lemgo wird in der Zeit vom 24.08. bis 
28.08.2015 im Rathaus, Zimmer 324 (nicht barrierefrei), 
Marktplatz 1, 32657 Lemgo, für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. Das Wählerverzeichnis 
wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsicht-
nahme ist mittels Computer möglich. 

 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Mittwoch: von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag:  von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag: von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer/seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die ei-
ne Auskunftssperre nach Melderecht besteht.  
 
Sollte es am 27. September 2015 zu einer Stichwahl 
um das Amt des Bürgermeisters der Alten Hanse-
stadt Lemgo und/oder um das Amt des Landrates 
des Kreises Lippe kommen, wird nach dem selben 
Wählerverzeichnis wie zu der Hauptwahl am 13. 
September 2015 gewählt. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann während der Einsichtsfrist, spätes-
tens am Freitag, 28. August 2015, bis 12.30 Uhr, bei 
der Alten Hansestadt Lemgo, Der Bürgermeister, Abtei-
lung Wahlen, Rathaus, Zimmer 324, 32657 Lemgo, 
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind, erhalten bis spätestens zum 23. August 
2015 eine Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie/er nicht Ge-
fahr laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 

 
 
 
 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl  

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen  
Stimmbezirk des Wahlgebiets 

oder 
- durch Briefwahl  
teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene  
Wahlberechtigte/r, 

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-
ne/r Wahlberechtigte/r, wenn 
a) sie/er nachweist, dass sie/er aus einem von 

ihr/ihm nicht zu vertretenden Grund die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis bis 
zum 28. August  2015 versäumt hat, 

b) sie/er aus einem von ihm/ihr nicht zu vertreten-
den Grund nicht in das Wählerverzeichnis auf-
genommen worden ist, 

c) ihre/seine Berechtigung zur Teilnahme an der 
Wahl erst nach der Einspruchsfrist (28. August 
2015) entstanden ist oder sich herausstellt.  

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis Freitag, 11. Septem-
ber 2015, 18.00 Uhr, bei der Alten Hansestadt Lemgo 
mündlich oder schriftlich beantragt werden. Die Schrift-
form wird auch durch Telegramm, Fernschreiben, Tele-
fax, Email oder durch sonstige dokumentierbare elekt-
ronische Übermittlung gewahrt. Bei der Antragstellung 
müssen Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und 
Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
angegeben werden. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltage (13. September 2015), 
15.00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 
ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl (Samstag, 
12. September 2015), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis 
c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung ei-
nes Wahlscheines noch bis zum Wahltage (13. Sep-
tember 2015), 15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für jemand anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein/e behinderte/r Wahlbe-
rechtigte/r kann sich bei der Antragstellung der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. 
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7. Mit dem Wahlschein (gemeinsamer Wahlschein für 

Bürgermeister- und Landratswahl) erhält sie/er 
1. den gemeinsamen Wahlschein für alle Wahlen,  
2. je einen Stimmzettel für die Wahlen, für die sie/er 

wahlberechtigt ist. Dieser ist für die Bürgermeister-
wahl blau und für die Landratswahl gelb, bei even-
tuell stattfindenden Stichwahlen für die Bürgermeis-
terwahl beige und die Landratswahl rot. Für Blinde 
und Sehbehinderte ist die obere rechte Ecke abge-
schnitten. Entsprechende Stimmzettelschablonen 
sind über die Blinden-u. Sehbehindertenverbände 
erhältlich. 

3. den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen  blau-
en Stimmzettelumschlag, 

4. den amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-
brief zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahl-
briefumschlag und  

5. ein Merkblatt über die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlagen hat sich die bevollmächtigte 
Person auszuweisen.  
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die 
Stimmzettel, legt sie in den amtlichen blauen Stimmzet-
telumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die 
auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Ei-
des Statt, steckt den unterschriebenen sowie mit Ort 
und Datum versehenen Wahlschein und den verschlos-
senen blauen Stimmzettelumschlag in den amtlichen 
roten Wahlbriefumschlag und verschließt diesen. 

 
8. Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in den Wahlbrief 

mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzei-
tig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage (13. Septem-
ber 2015) bis 16.00 Uhr eingeht. 

 
Der Wahlbrief wird unentgeltlich ausschließlich von der 
Deutschen Post AG innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland als Standardbrief ohne besondere Ver-
sendungsform befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
9. Bei der Durchführung einer Stichwahl um das Amt des 

Bürgermeisters der Alten Hansestadt Lemgo und/oder 
des Landrates des Kreises Lippe am 27. September 
2015 können Wahlscheine von in das Wählerverzeich-
nis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 25. Sep-
tember 2015 um 18.00 Uhr mündlich oder schriftlich 
beantragt werden, sofern der Wahlschein für die Stich-
wahl nicht bereits mit dem Wahlscheinantrag für die 
Hauptwahl am 13. September 2015 beantragt wurde. 
Die Ziffern 6 bis 8 gelten sinngemäß. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Die Bürgermeisterwahl findet gleichzeitig mit der Land-

ratswahl des Kreises Lippe statt. Wahlberechtigte, die 
bei der Bürgermeisterwahl und bei der Landratswahl 
durch Briefwahl wählen wollen, können dies für beide 
Wahlen auf einem Wahlschein beantragen. 

 
Lemgo, 10.08.2015 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
 
Gez. 
 
 
Dr. Reiner Austermann 
(Bürgermeister) 

Kr.Bl.Lippe 18.08.2015 
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Stadt Lügde 
 
319 Bekanntmachung der Stadt Lügde über das 

Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen zu der 
Wahl des Landrates des Kreises Lippe (Land-
ratswahl) am 13. September 2015 und evtl. 
Stichwahl am 27. September 2015 

 
1. Die Wahl des Landrates des Kreises Lippe (Landrats-

wahl)  findet am 13. September 2015 statt. 
 
Das Wählerverzeichnis zur Landratswahl für die 
Stimmbezirke der Stadt Lügde wird in der Zeit vom 24. 
August 2015 bis 28. August 2015 während der allge-
meinen Öffnungszeiten bei der Stadt Lügde – Bürger-
büro – Am Markt 1, 32676 Lügde, für Wahlberechtigte 
zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Zugang ist bar-
rierefrei. 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e  
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsa-
chen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß  
§ 34 Abs. 6 des Meldegesetzes NRW eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 
 
Sollte es am 27. September 2015 zu einer Stichwahl 
um das Amt des Landrates kommen, wird nach dem 
gleichen Wählerverzeichnis wie zu der Hauptwahl ge-
wählt. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann in der Zeit vom                                
24. August 2015, spätestens am 28. August 2015, bis 
12.00 Uhr, bei der     Stadt Lügde – Bürgerbüro - Am 
Markt 1, 32676 Lügde, Einspruch einlegen.  
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind, erhalten bis spätestens zum 23. August 
2015 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbe-
nachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberech-
tigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, 
dass er/sie  sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahl-
berechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in sei-

nem Wahlbezirk durch Stimmabgabe in einem belie-
bigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks oder durch 
Briefwahl teilnehmen.  

 
5.    Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
        
       5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragener 
             Wahlberechtigte/r 
 
       5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r  
             Wahlberechtigte/r, 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie aus einem 
von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund die 
Einspruchsfrist (bis zum 28. August 2015) ge-
gen das Wählerverzeichnis nach § 16 Abs. der 
Kommunalwahlordnung  versäumt hat, 

b) wenn er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu 
vertretenden Grund nicht in das Wählerver-
zeichnis aufgenommen worden ist, 

c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme 
an der Wahl erst nach der  Einspruchsfrist (28. 
August 2015) entstanden ist oder sich heraus-
stellt. 

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 

eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 11. Septem-
ber 2015, 18.00 Uhr, bei der Stadt Lügde mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Die 
Schriftform wird auch durch Telegramm, Fernschrei-
ben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentier-
bare Übermittlung in elektronischer Form gewahrt. Ei-
ne fernmündliche Antragstellung ist unzulässig. Bei der 
Antragstellung müssen Familienname, Vornamen, Ge-
burtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl, Ort) angegeben werden.    
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt 
werden.  
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 
ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm/ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, 
ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis 
c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung ei-
nes Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr 
stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein/e behinderte/r Wahlbe-
rechtigte/r kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

 
7. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte 

 
- einen amtlichen Stimmzettel für die Landratswahl. 

Dieser ist gelb. 
 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
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- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 
Wahlbriefumschlag und 
 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur zulässig, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtig-
te Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die 
Stimmzettel, legt sie in den amtlichen blauen Stimmzettel-
umschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf 
dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, 
steckt den unterschriebenen Wahlschein  und den ver-
schlossenen blauen Stimmzettelumschlag in den amtlichen 
roten Wahlbriefumschlag und verschließt diesen. 
   
Bei der Durchführung einer Stichwahl um das Amt des 
Landrates am 27. September 2015 können Wahlscheine 
von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberech-
tigten bis zum 25. September 2015, 18.00 Uhr, mündlich 
oder schriftlich beantragt werden, sofern der Wahlschein 
für die Stichwahl nicht bereits mit dem Wahlscheinantrag 
für die Hauptwahl am 13. September 2015 beantragt wur-
de. Die Ziffer 6 Absätze 2 bis 5 und Ziffer 7 gelten sinnge-
mäß. Der amtliche Stimmzettel bei der Stichwahl des Land-
rates wird rot sein.  
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
dem Postunternehmen Deutsche Post AG unentgeltlich be-
fördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden. 
 
Lügde, den 31. Juli 2015 
 
Stadt Lügde 
Der Bürgermeister 
 
 
Reker 

Kr.Bl.Lippe 18.08.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
320 Wahlbekanntmachung der Stadt Lügde über 

die Wahl des Landrates des Kreises Lippe 
(Landratswahl) am 13. September 2015 

 
Die Wahl des Landrates des Kreises Lippe (Landrats-
wahl)  findet am 13. September 2015 statt. 
 
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
1. Die Stadt Lügde ist in 13 allgemeine Stimmbezirke ein-

geteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten in der Zeit vom 10. August 2015 bis 23. August 
2015 übersandt werden, sind der Landratswahlbezirk, 
der Gemeindestimmbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann. 

 
2. Jede/r Wahlberechtigte kann nur im Wahlraum des 

Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er/sie eingetragen ist. 

  
Damit der/die Wähler/in sich auf Verlangen über sei-
ne/ihre Person ausweisen kann, ist der Personalaus-
weis –bei ausländischen Unionsbürgern deren Identi-
tätsausweis oder Reisepass- zur Wahl mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung soll ebenfalls mitgebracht 
werden. Sie wird wegen einer möglichen Stichwahl um 
das Amt des Landraters am 27. September 2015 wie-
der mitgegeben.  

 
3. Für jede Wahl wird mit einem amtlich hergestellten 

Stimmzettel gewählt, der im Wahlraum bereitgehalten 
und  vor Feststellung der Wahlberechtigung ausgehän-
digt wird. 

 
Der Wähler hat für die Wahl, für die er wahlberechtigt 
ist, eine Stimme. Auf dem Stimmzettel kann nur ein 
Bewerber für das Amt des Landrates des Kreises Lippe 
gekennzeichnet werden. 

 
Der Stimmzettel ist gelb mit schwarzem Aufdruck. 

 
4. Der/Die Wähler/in gibt seine/ihre Stimme  ab, indem 

durch Ankreuzen oder auf andere Weise kenntlich ge-
macht wird, welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle 
des Wahlraumes oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und so zusammengefaltet wer-
den, dass 
Seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 
Wähler, die des Lesens unkundig sind oder wegen ei-
ner körperlichen Behinderung gehindert sind, den 
Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in 
die Wahlurne zu werfen, können eine andere Person 
zur Hilfe bei der Stimmabgabe in Anspruch nehmen. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 

Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahlschein ausgestellt 
ist,  

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk dieses Wahlbezirks oder 

b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
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Wer durch Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag von 
der Stadt Lügde für die Wahl, für die er wahlberechtigt 
ist, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag, einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag und ein Merkblatt für die Briefwahl. Er/Sie muss 
seinen/ihren Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, 
dass er dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt um 15.00 Uhr in einem Wahl-
raum der Stadt Lügde im Rathaus Lügde, Am Markt 1, 
Lügde, zusammen. 

 
6. Jede/r Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur 

einmal und nur persönlich ausüben (§ 25 Kommunal-
wahlgesetz). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht o-
der eine solche Tat versucht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
7. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
Lügde, den 12.08.2015 
 
Stadt Lügde 
Der Bürgermeister 
 
 
Reker  

Kr.Bl.Lippe 18.08.2015 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
321 Bekanntmachung der Stadt Schieder-

Schwalenberg über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen zu den Kommunalwahlen NRW 
am 13. September 2015 und evtl. Stichwahlen 
am 27. September 2015 

 
1. Folgende Wahlen sind miteinander verbunden und fin-

den am 13. September 2015 gleichzeitig statt: 
 

Wahl des Bürgermeisters der Stadt Schieder-
Schwalenberg und 
 
Wahl des Landrates des Kreises Lippe 
 
Das Wählerverzeichnis zur Kommunalwahl für die 
Stimmbezirke der Stadt Schieder-Schwalenberg wird in 
der Zeit vom 24. August 2015 bis zum 28. August  2015 
während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Melde-
behörde der Stadt Schieder-Schwalenberg, Domäne 3, 
Bürger- und Rathaus, Zimmer Nr. 6,  für Wahlberechtig-
te zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Zugang zur 
Meldebehörde ist barrierefrei. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 
 
Dienststunden: 
Montag bis Mittwoch: von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag: von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 
Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Jede/-r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/-e 
Wahlberechtigte/-r die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß  § 34 Abs. 6 
des Meldegesetzes NRW eingetragen ist. 
 
Sollte es am 27. September 2015 zu einer Stichwahl 
um das Amt des Bürgermeisters oder um das Amt des 
Landrates kommen, wird nach dem gleichen Wähler-
verzeichnis wie zu der Hauptwahl gewählt. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätes-
tens am 28. August 2015 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt 
Schieder-Schwalenberg, Fachbereich 3 –Ordnung und 
Soziales- Domäne 3, Zimmer 6, 32816 Schieder- 
Schwalenberg, Einspruch einlegen.  

 
Der Einspruch ist schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift einzulegen. 

 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind, erhalten bis spätestens zum 23. August 
2015 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbe-
nachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt 
zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass 
er/sie sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberech-
tigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch 

Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk inner-
halb des Wahlgebietes oder durch Briefwahl teilneh-
men.  

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
        
      5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r  
            Wahlberechtigte/r 
 
      5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r  
            Wahlberechtigte/r,  
 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie aus einem 
von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 16 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung bis zum 
28. August 2015 versäumt hat, 

b) wenn er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu ver-
tretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen worden ist, 

c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an 
der Wahl erst nach der  Einspruchsfrist (28. Au-
gust 2015) entstanden ist oder sich herausstellt. 

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-

getragenen Wahlberechtigten bis Freitag, den 11. Sep-
tember 2015, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde 
schriftlich oder mündlich beantragt werden. Die Schrift-
form wird auch durch Telegramm, Fernschreiben, Tele-
fax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare 
Übermittlung in elektronischer Form gewahrt. Eine 
fernmündliche Antragstellung ist unzulässig. Bei der An-
tragstellung müssen Familienname, Vornamen, Ge-
burtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl, Ort) angegeben werden. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den.  
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 
ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm/ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, 
ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis 
c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung ei-
nes Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr 
stellen. 
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Wer den Antrag für jemand anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er/sie dazu berechtigt ist. Ein/e behinderte/r Wahl-
berechtige/r kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

 
7. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte 
 

I. je einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl, für die 
er/sie wahlberechtigt ist. Dieser ist für die Wahl des 
Bürgermeisters grün und die Wahl des Landrates  
gelb mit jeweils schwarzem Aufdruck, 

II. einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
III. einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahl-
briefumschlag,  

IV. ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur zulässig, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Ver-
langen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die 
Stimmzettel, legt sie in den amtlichen blauen Stimmzettel-
umschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf 
dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung  an Eides 
statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein und den 
verschlossenen blauen Stimmzettelumschlag in den amtli-
chen roten Wahlbriefumschlag und verschließt diesen. 
 
Bei der Durchführung einer Stichwahl um das Amt des 
Bürgermeisters und/oder des Landrates am 27. September 
2015 können Wahlscheine von in das Wählerverzeichnis 
eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 25. September 
2015, 18.00 Uhr mündlich oder schriftlich beantragt wer-
den, sofern der Wahlschein für die Stichwahl/-en nicht be-
reits mit dem Wahlscheinantrag für die Hauptwahlen am 
13. September 2015 beantragt wurde. Die Ziffer 6 Absätze 
2 bis 5 und Ziffer 7 gelten sinngemäß. Der amtliche Stimm-
zettel bei einer Stichwahl des Bürgermeisters wird hellblau  
und bei einer Stichwahl des Landrates rot sein. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler(-in) den Wahlbrief 
mit den Stimmzettel(-n) und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief wird unentgeltlich als Standardbrief ohne beson-
dere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen 
Post AG befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 28. Juli 2015  
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
-Gert Klaus - 

Kr.Bl.Lippe 18.08.2015 
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Gemeinde Schlangen 
 
322 Bekanntmachung über  das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl des Land-
rats/der Landrätin im Kreis Lippe am 13. Sep-
tember 2015 in der Gemeinde Schlangen 

 
1. Das Wählerverzeichnis für die Stimmbezirke der 
Gemeinde Schlangen wird in der Zeit vom                                               
24.08.2015   bis   28.08.2015 im Rathaus der Gemein-
de Schlangen, Kirchplatz 6, 33189 Schlangen, EG, 
Bürgerbüro während der allgemeinen  Öffnungszei-
ten für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehal-
ten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaub-
haft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit ergeben kann. Das Recht zur Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Melderegister einen Sperrver-
merk gemäß § 34 Abs. 6 des Meldegesetzes eingetra-
gen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Da-
tensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann während der Auslegungsfrist, spätes-
tens am 28.08.2015 bis 12.15 Uhr, 
beim Bürgermeister der Gemeinde Schlangen,- Wahl-
amt-, Rathaus, EG, Bürgerbüro, Kirchplatz 6, 33189 
Schlangen Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 23.08.2015 
eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen haben,  er-
halten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk oder 
durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1 jeder in das Wählerverzeichnis eingetragene 

Wahlberechtigte, 
 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-

ner Wahlberechtigter, wenn 
a) er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis (bis zum 28.08.2015, 12.15 Uhr) 
versäumt hat, 

b) er aus einem von ihm nicht zu vertretenden 
Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufge-
nommen worden ist. 

c) seine Berechtigung zur Teilnahme an der 
Wahl erst nach der Einspruchsfrist entstan-
den ist oder sich herausstellt. 

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 

eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
11.09.2015, 18:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde 
mündlich oder schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. Diese Schriftform gilt auch durch Tele-
gramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare elektronische Übermitt-
lung als gewahrt. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht  
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-
berechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben 
a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Er-
teilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 
15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. 

 
7. Der Wahlberechtigte erhält mit dem Wahlschein zu-

gleich 
 

1. einen Stimmzettel, 
2. den amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
3. den hellroten Wahlbriefumschlag. 

 
An eine andere Person als dem Wahlberechtigten wer-
den Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur ausge-
händigt, wenn die Empfangsberechtigung durch schrift-
liche Vollmacht nachgewiesen wird. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich 
den Stimmzettel, legt ihn in den  jeweils besonderen 
Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unter-
zeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versi-
cherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen 
Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den be-
sonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den 
Wahlbriefumschlag.  
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Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. 
 
Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen Post 
AG als Standardbrief ohne besondere Ver-
sendungsform befördert. Sie können auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgege-       ben 
werden. 
 
Schlangen, den   29.07.2015 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 18.08.2015 
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